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Liverpool : Seit Jahresanfang ist nichts Erwähnenswertes
vorgefallen, das einigermaßen einen Einfluß auf die Preise hätte
bewirken können. An Stelle einer Zunahme waren die Geschäfte
in sehr ruhiger Basis vor sich gegangen, und der Umsatz blieb
unter normal. Etwas mehr Nachfrage ist unter den Inlandskonsu-
menten vorhanden, jedoch nur um deren allernötigsfen Bedarf zu
decken. Der Käufer bleibt der PreRstabilität gegenüber miß-
trauisch.

Nordamerika : Das amerikanische Census-Bureau für
Baumwolle gab kürzlich den Jahresbericht pro 1921 heraus. Im

vergangenen Jahre sind in den Vereinigten Staaten im ganzen
7,884,000 Ballen der laufenden Ernte entkörnt worden. Im vorher-
gehenden Jahre waren es 11,555,000 Ballen, im 1919 10,009,000
Ballen.

Weltbaumwollproduktion. Das amerikanische Ackerbaumini-
sterium berechnet die Weltproduktion des Baumwolljahres 1921/22
auf 15,593,000 Ballen.

U'ij Sozialpolitisches ;>< V

Sicherstellung der Wohlfahrtszuwendungen. Durch Bundes-
ratsbeschluß vom, 18. September 1916 betr. die eidgen. Kriegs-
gewinnsteuer war bestimmt worden, daß Zuwendungen für Wohl-
fahrtszwecke vom Reinertrag abgezogen werden dürften, sofern der
Nachweis geleistet werde, daß sie für die Zwecke, denen sie dienen,
sichergestellt seien. Es wurde gleichzeitig festgesetzt, welche
Bedingungen vom Steuerpflichtigen zu erfüllen sind, damit die Zu-
wendung als genügend sichergestellt angesehen werden könne,
wobei die Bekanntgebung der näheren Zweckbestimmung an • die

Begünstigten, die Ausstattung mit selbständiger juristischer Per-
sönlichkeit und die „vollständige Ausscheidung" der Zuwendung
aus dem Vermögen des Steuerpflichtigen verlangt wurde. Für diese

Ausscheidung, die nicht als buchtechnische Ausscheidung, d. h.

die bloße Einstellung der Zuwendung unter die Passiven der

Bilanz, verstanden war, wurde eine Frist von fünf Jahren zu-

gebilligt. In der Zwischenzeit muß über die Zuwendung eine vom
übrigen Geschäftsbetrieb getrennte Rechnung geführt werden und
ihr Bestand in der Bilanz als Schuldposten ausgewiesen sein.
Nach Ablauf der. fünfjährigen Frist soll dagegen die vollständige
Ausscheidung Platz greifen.

Die Krisis in der schweizerischen Industrie und im Handel,
die von den Arbeitgebern, die in der Hauptsache als Stifter von
Wohlfahrtszuwendungen in Frage kommen, umsomehr empfunden
wird, als ihnen seinerzeit durch die eidgenössischen Kriegsgewinn-
und Kriegssteuer und durch die Kantons- und Gemeindesteuern ein
Großteil der Barmittel entzogen worden sind, läßt nun die vom
Bundesrat ursprünglich beabsichtigte „völlige Ausscheidung" und

Uebergabe von barem Geld, oder Wertschriften als nicht mehr
durchführbar erscheinen. Der Bundesrat hat denn auch be-

schlössen, daß in denjenigen Fällen, in denen eine Ausscheidung
in dieser Form nicht möglich ist, die. Begründung eines
klagbaren Schuldverhältnisses (durch Schuldschein
bezw. Darlehensvertrag) gegen üb er der Stiftung, als
Voraussetzung für die endgültige S teuer b e-
freiung genüge. Die sich täglich mehrenden Gesuche um
Flinausschiebung der Ausscheidungsfrist oder um gänzliche Ent-

bindung von der Ausscheidungsverpflichtung, reden in der Tat
eine deutliche Sprache und ebenso der vom Bundesrat zugegebene

Umstand, daß das Gedeihen des Betriebes durch eine zu strenge
Anwendung der Ausscheidungsvorschriften, zusammen mit den

übrigen ungünstigen Faktoren, in vielen Fällen ernstlich gefährdet
werden könnte. Darüber, ob die Verhältnisse im Einzelfalle diese

Erleichterung rechtfertigen, hat sich die Gesuchstellerin dem Eid-

genössischen Finanzdepartement bezw. der Eidgenössischen Steuer-

Verwaltung gegenüber auszuweisen.

Der Bundesrat hat diese seine Auffassung in seinem Bericht
an die Bundesversammlung vom 10. Januar 1920 über das Postulat
beider Räte betr. die Sicherstellung der von der Kriegsgewinn-
Steuer befreiten Wohlfahrtszuwendungen niedergelegt und er
glaubt, mit seinen Ausführungen das Postulat als erledigt be-

trachten zu dürfen.
Sollten die Räte dem Berichte des Bundesrates zustimmen, so

wäre damit nicht nur den notleidenden Industrie- und Handels-

firmen, sondern auch .den durch die Stiftungen Bedachten, ein

wesentlicher Dienst erwiesen. Es wäre in der Tat unbegreiflich,
wollte man zur Sicherstellung dieser Stiftungen, die Existenz des

Stifters selbst in Frage stellen, wodurch in gewissem Sinne der
Zweck der Stiftung wieder hinfällig würde.

Mit der .verständigen Auffassung der Bundesbehörden wird
aber die Angelegenheit nicht erledigt sein, soweit wenigstens auch
die Kantone sich ein Aufsichtsrecht über die Stiftungen an-
maßen. So vernimmt man, daß die Bezirksbehörden des Kantons
Zürich, denen von amteswegen die Beaufsichtigung der Stiftungen
für Wohlfahrtszwecke obliegt,'strengere Bedingungen stellen wollen.
Auch hier ist jedoch zu hoffen, daß die Einsicht in die tatsäch-
liehen Verhältnisse den richtigen Weg weisen wird.

Bei diesem Anlaß erfährt man, daß für Wohlfahrtszwecke im
Sinne der von der Kriegsgewinnsteuer befreiten Stiftungen gewal-
tige Summen ausgeschieden worden sind, indem von den Steuer-
Pflichtigen für Wohlfahrtszuwendungen im Betrage von 208,5
Millionen Franken die Steuerbefreiung verlangt worden ist. Mehr
als die Hälfte dieser Summe ist von den Steuerbehörden schon
als endgültig steuerfrei anerkannt worden, während 88,4 Millionen
unter Vorbehalt steuerfrei erklärt und 3,1 Millionen. Franken wegen
Nichterfüllung der Bedingungen der Steuerbefreiung wieder zur
Steuer herangezogen wurden.

Redaktionskommission :

Rob. Honold, Dr. Th. Niggli, Dr. F. Stingelin.
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Ballon, PandfabrIBatlon, &ot>feldenl)andel, 6toff-
Rondel, ©eldenabfälle, Paunwolltnebetelen,

$aunmollfpfnnerelen ufro., beiden-,
Paumtooll- und löollfärberclcn,

6toffdsu<fecelen, ©luBerelen,
pioftftl(^n>ebecelen, lEexlll-
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Agenturen ufto.

Die
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folgende Länder:
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«England, Italien, ©panien,
Deutf^land, (Deflected, 3T<bed)0-

ftoroaBel, Pulgarlen, <5rled)enland,
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für die gefantle (TexllWndufirle
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bilden.

loh. Albert Keller, Zürich6
SchïndlerstraSîe ©

CSensralvertireteF dar Firmen :

Carl Marne? A.-G., Schönau bei Chemnitz
Zwirn-, Spul-, Haspel-, Wickel-, Sengmaschinen etc.

Sächsische WebstuhBtabrik (Louis Schönherr), Chemnitz
Weberei-Vorbereitungsmaschinen, mech. Webstühle

C. G. HaisiseBd A.-G., Chemnitz
Carl Brückners $9aehf., Glauchau

Wäscherei-, Färberei- und Appreturmaschinen

Carl Pohlers, Kandier bei Limbach Sa.
Spul- und Rauhmaschinen für Wirkwaren

Drucksachen jeder Art
besorgt prompt und billig
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